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BetrVG§ 43 Regelmäßige Betriebs- und 
Abteilungsversammlungen
(1) Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr …....................................

(2) Der Arbeitgeber ist zu den Betriebs- und Abteilungs-
versammlungen unter Mitteilung der Tagesordnung 
einzuladen. Er ist berechtigt, in den Versammlungen zu 
sprechen. Der Arbeitgeber oder sein Vertreter hat mindestens 
einmal in jedem Kalenderjahr in einer Betriebsversammlung 
über das Personal- und Sozialwesen einschließlich des Stands 
der Gleichstellung von Frauen und Männern im Betrieb sowie 
der Integration der im Betrieb beschäftigten ausländischen 
Arbeitnehmer, über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung 
des Betriebs sowie über den betrieblichen Umweltschutz zu 
berichten, soweit dadurch nicht Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse gefährdet werden.
(3) Der Betriebsrat ist berechtigt und auf Wunsch des Arbeitgebers oder von mindestens einem Viertel der 


